
  

 

 

 

 
 
Merkblatt zur Zusatzversorgung für ausscheidende Versicherte 
 
 
Dieses Merkblatt gibt einen Überblick über die derzeit geltenden Satzungsregelungen für die KVK Zusatzrente. 
Ansprüche können daraus nicht hergeleitet werden.  
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1 Was geschieht mit meinen bisher erworbenen An-
wartschaften auf KVK Zusatzrente? 

 
Scheiden Sie aus Ihrem Arbeitsverhältnis im öffentli-

chen Dienst aus, werden Sie von Ihrem Arbeitgeber 

von der Versicherung abgemeldet. 

 

Beginnt danach noch nicht sofort Ihre Rente, wird 

Ihre Versicherung als beitragsfreie Versicherung wei-

tergeführt. Ihre bis zu Ihrem Ausscheiden erwor-

bene Anwartschaft auf KVK Zusatzrente bleibt erhal-

ten; die Versorgungspunkte werden auf dem er-

reichten Stand festgeschrieben. 

 

 
2 Was passiert bei einem Arbeitgeberwechsel inner-

halb des öffentlichen Dienstes? 

 
Wenn Sie zu einem Arbeitgeber innerhalb des kom-

munalen oder kirchlichen Dienstes wechseln, kann 

das für Sie mit einem Wechsel der Zusatzversor-

gungseinrichtung verbunden sein. In diesem Falle 

können Sie Ihre Versorgungsanwartschaften zu der 

neuen Zusatzversorgungskasse mitnehmen. Die so-

genannte "Überleitung" beantragen Sie bitte bei Ih-

rer neuen Zusatzversorgungseinrichtung.  

 

Mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der Län-

der (VBL) findet eine Überleitung der Versicherungs-

zeiten nicht statt. Stattdessen erfolgt eine gegensei-

tige Anerkennung der Versicherungszeiten für die 

Erfüllung der Wartezeit. Ihre erreichten Rentenan-

wartschaften bleiben jedoch bei der jeweiligen Kasse 

bestehen. Im Rentenfall zahlt jede Kasse den bei ihr 

erworbenen Rentenanteil an die bzw. den Versicher-

ten aus. Bitte denken Sie bei einem Wechsel von o-

der zur VBL also daran, den Überleitungsantrag zu 

stellen und die Rente sowohl bei uns als auch bei der 

VBL zu beantragen. 

 

Sind sowohl Ihr bisheriger als auch Ihr neuer Arbeit-

geber Mitglied der KVK Zusatzversorgungskasse, 

brauchen Sie keinen Antrag auf Überleitung zu stel-

len. Die bereits bestehende Versicherung wird auf-

grund Ihres neuen Beschäftigungsverhältnisses mit 

Ihrem neuen Arbeitgeber weitergeführt. 

 
3 Kann ich die Versicherung mit eigenen Beiträgen fort-

führen? 
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Nein, da die Versicherung unmittelbar mit Ihrem Ar-

beitsverhältnis zusammenhängt, können Sie diese 

nicht mit eigenen Beiträgen fortführen.  

 

Sie haben aber die Möglichkeit, noch vor Ihrem Aus-

scheiden eine KVK Zusatzrente-Plus abzuschließen. 

Das ist eine freiwillige zusätzliche Altersvorsorge, die 

Sie mit eigenen Beiträgen aufbauen können. Ihre 

KVK Zusatzrente-Plus können Sie nach Ihrem Aus-

scheiden fortführen und sich so die Vorteile einer Al-

tersvorsorge des öffentlichen Dienstes sichern, ohne 

dass Sie weiterhin im öffentlichen Dienst arbeiten. 

Für die Fortführung der KVK Zusatzrente-Plus über 

Ihr Ausscheiden hinaus brauchen wir innerhalb einer 

Frist von drei Monaten nach dem Ausscheiden einen 

Antrag. Setzen Sie sich dafür einfach mit uns in Ver-

bindung. Wir regeln das gemeinsam mit Ihnen.  

 

Für Ihre KVK Zusatzrente-Plus können Sie die staatli-

che Zulagenförderung in Anspruch nehmen.  
 
 

4 Habe ich einen Anspruch auf KVK Zusatzrente?  

 

Sie haben einen Anspruch auf KVK Zusatzrente, 

wenn Sie die Wartezeit von 60 Umlage- oder Bei-

tragsmonaten erfüllt haben. Das bedeutet, dass Ihr 

Arbeitgeber für mindestens 60 Monate Umlagen 

bzw. Beiträge für Sie an die KVK Zusatzversorgungs-

kasse gezahlt hat. In besonderen Fällen, z. B. bei Er-

reichen der gesetzlich geregelten Unverfallbarkeit o-

der bei einem Arbeitsunfall ist die Erfüllung der War-

tezeit nicht erforderlich.  

Waren Sie bei einem Arbeitgeber beschäftigt, der 

Mitglied im Abrechnungsverband II ist und Sie haben 

Eigenanteile zum Beitrag geleistet, haben Sie aus 

den Eigenanteilen eine unverfallbare Anwartschaft 

auf KVK Zusatzrente erreicht. Hierfür spielt es keine 

Rolle, wie lange Sie versichert waren. 

Weitere Voraussetzung ist, dass Sie eine Rente von 

der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. Das 

kann eine Altersrente als Vollrente oder eine Er-

werbsminderungsrente (volle oder teilweise) sein. 

Wenn Sie nicht in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung versichert sind, sondern z. B. in der Ärztever-

sorgung, gelten besondere Regelungen. Wir beraten 

Sie hierzu gern. 

 
 

5 Wann und wie kann ich meine KVK Zusatzrente bean-
tragen? 

 

Wenn Sie einen Rentenbescheid von der gesetzli-

chen Rentenversicherung bekommen haben, weil 

Sie eine Altersrente oder eine Erwerbsminderungs-

rente beziehen, denken Sie bitte daran, Ihre KVK Zu-

satzrente bei uns schriftlich zu beantragen. Die dafür 

notwendigen Formulare finden Sie auf unserer 

Homepage www.kvk-kassel.de.  

Bitte beachten Sie, dass wir eine KVK Zusatzrente nur 

für längstens zwei Jahre rückwirkend ab Antragstel-

lung zahlen können. 

 

 
6 Wird die KVK Zusatzrente abgefunden? 

 

Eine KVK Zusatzrente als Altersrente wird abgefun-

den, wenn sie einen bestimmten Monatsbetrag (im 

Jahr 2024 35,35 Euro) nicht übersteigt. Dann wird 

die KVK Zusatzrente in Form eines einmaligen Kapi-

talbetrages ausgezahlt.  
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7 Haben meine Angehörigen einen Anspruch auf Hin-

terbliebenenrente? 

 

Ja, wenn Sie die Wartezeit von 60 Umlage- oder Bei-

tragsmonaten (siehe Punkt 4) erfüllt haben oder Ei-

genanteile zum Beitrag -im Abrechnungsverband II 

geleistet haben, haben Sie einen Anspruch auf KVK 

Zusatzrente. Hieraus erhalten Ihre Angehörigen im 

Falle Ihres Todes eine KVK Zusatzrente. Angehörige, 

die eine Hinterbliebenenrente erhalten können, sind 

der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner 

sowie Kinder unter 18 Jahren. Kinder über 18 Jahren 

erhalten eine Waisenrente, wenn sie sich noch in 

Schul- oder Berufsausbildung /Studium befinden 

und auch von der gesetzlichen Rentenversicherung 

eine Waisenrente beziehen. 

 
 

8 Was passiert, wenn ich die Wartezeit nicht erfüllt 
habe und somit keine KVK Zusatzrente erhalten kann? 

 

Wenn Sie keine unverfallbare Anwartschaft auf die 

KVK Zusatzrente erreicht haben, können Sie eine Bei-

tragserstattung beantragen.  

Der tariflich vereinbarte Arbeitnehmeranteil an der 

Umlage beträgt 0,65 %. Bei einer Beitragserstattung 

erhalten Sie Ihre Arbeitnehmeranteile in der tariflich 

vereinbarten Höhe zurück.  

Waren Sie bei einem Arbeitgeber beschäftigt, der 

Mitglied in unserem Abrechnungsverband II ist, 

dann haben Sie durch Ihre Eigenanteile eine unver-

fallbare Anwartschaft auf KVK Zusatzrente erreicht. 

In diesem Fall werden Ihnen Ihre Beitragsanteile 

nicht erstattet. 

 

Ein Antragsformular für die Beitragserstattung fin-

den Sie auf unserer Homepage  

www.kvk-kassel.de unter der Rubrik „KVK Zusatz-

rente / Beitragserstattung“. 

 

Bevor Sie die Beitragserstattung beantragen, sollten 

Sie jedoch überlegen, ob Sie im Laufe Ihres Berufsle-

bens eventuell wieder einmal im öffentlichen Dienst 

arbeiten werden. In diesem Fall wäre es ratsam, die 

Beitragserstattung nicht zu beantragen, da damit 

alle erworbenen Anwartschaften erlöschen und Sie 

so bei der Zusatzversorgung nicht auf bereits vor-

handene Anwartschaften aufbauen könnten. 

 

Einen Antrag auf Beitragserstattung können Sie bis 

zur Vollendung Ihres 69. Lebensjahres stellen.  

 

 
9 Kontakt 

 
Haben Sie Fragen? 
Sie erreichen uns: 

 

Telefon:  0561 97966 300 

Fax: 0561 97966 553 

Internet:  www.kvk-kassel.de 

E-Mail:     service@zvk-kassel.de 

Anschrift: KVK Zusatzversorgungskasse  

Kölnische Str. 42,34117 Kassel 

 


